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§ 96 GBDO Sonstige
Dienstfreistellungen

GBDO - NO Gemeindebeamtendienstordnung 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

Soferne die Moglichkeiten nach den88 90, 91, 93, 94 und 95 nicht gegeben sind, kann der Gemeindebeamte vom
Dienst ganz oder teilweise freigestellt werden, wenn es mit den Erfordernissen des Dienstes vereinbar ist und der

Gemeindebeamte bei Nichtgewahrung in eine Notlage geriete oder er Aufgaben im allgemeinen oder o6ffentlichen
Interesse zu erflllen hat. Die 88 93 und 94 gelten hiebei sinngemaR.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/90
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/93
file:///

	§ 96 GBDO Sonstige Dienstfreistellungen
	GBDO - NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976


